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Der Rat der Stadt Münster möge beschließen: 

 

Die Stadt verpflichtet alle ihre Tochtergesellschaften, ihr bei jedem Verkauf eines Grundstücks 

aus dem Besitz der Gesellschaft zunächst ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Ausgenommen von 

dieser Regel bleibt die WFM GmbH. 

 

 

Begründung: 

 

Seit einiger Zeit verkaufen insbesondere die Stadtwerke Münster in großem Stil Grundstücke 

von entscheidender stadtstrategischer Bedeutung insbesondere rund um den Stadthafen. Zum 

Teil sind diese Verkäufe von einem sehr kurzfristigen finanziellen Interesse getrieben, die der 

Stadt Münster insgesamt aber auf lange Sicht entscheidende Gestaltungsmöglichkeiten in einem 

Areal von herausragender stadtstrategischer Bedeutung nehmen. Da die Grundstücke für die 

Stadtwerke als nicht mehr betriebsnotwendig deklariert werden, entsteht ein den langfristigen 

Interessen der Stadt entgegenlaufender Verkaufsdruck.  

 

Hier muss die Stadt gegensteuern. Deswegen wird vorgeschlagen, dass in Zukunft die Stadt ein 

Vorkaufsrecht wahrnimmt und – wenn immer stadtstrategische Interessen berührt sind – dieses 

auch ausübt. Dies gilt insbesondere für planerisch noch zu entwickelnde Hafengrundstücke oder 

mit einem Erbbaurecht versehene Grundstücke, die langfristig positiven Ertrag für die Stadt 

bringen können. Mit dieser Maßnahme soll ein „Ausverkauf“ von Immobilien verhindert werden, 

wie er ansonsten droht.  

 

Die Stadt tritt auf der Grundlage eines Verkehrswertgutachtens als Käuferin auf. Die Maßnahme 

ist haushaltsneutral umsetzbar, da es sich um einen reinen Aktivtausch handelt. Berechnungen 

des Amtes für Immobilienmanagement zufolge sind die „kick-back“-Effekte bei der Grunder-

werbssteuer so hoch, dass auch dieser Belastungsfaktor annähernd außer Betracht bleiben kann.  
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Eine Ausnahme von dieser Regel soll nur für die Wirtschaftsförderung gelten, da deren Ge-

schäftsmodell und strategischer Auftrag gerade einen Verkauf von Grundstücken an Dritte vor-

sehen. 
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